
cjorf
POLITISCHER BEZIRK MÖDLING

LAND NIEDERÖSTERREICH

11a. ÄNDERUNG 2023 und digitale Neudarstellung
DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMIVIES

DER IV1ARKTGEMEINDE PERCHTOLDSDORF
Beschlussexemplarvom 20.11.2023

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf beschließt nach Erörterung der eingelangten
Stellungnahmen in seiner Sitzung am 12.12.2023 unter TOP 9
folgende

VERORDNUNG

§1

Aufgrund des § 25, Abs. 1-5 des NO " Raumordnungsgesetzes 2014, LGBI. 3/2015 i.d.g.F., wird das
örtliche Raumordnungsprogramm der Marktgemeinde Perchtoldsdorf dahingehend abgeändert, dass
für die auf der hiezugehörigen Plandarstellung dargelegte Änderung als digitale Neudarstellung
festgelegt wird.

§2

Die im § 1 angeführte Umwidmung ist in der vom Technischen Büro für Raumplanung und
Raumordnung Dipl.-lng. Friedmann und Aujesky OG, 1230 Wien, Pantlitschkogasse 8-12/4/6 unter der
11 a. Änderung 2023 und digitalen Neudarstellungam24.08.2023, Beschlussexemplarvom20.11.2023
verfassten Plandarstellung ersichtlich. Die Plandarstellung, welche gemäß § 24, Abs. 11 des NO -
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 i.d.g.F., mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen
ist, liegt im Gemeindeamt der Marktgemeinde Perchtoldsdorf während der Amtsstunden zur
allgemeinen Einsicht auf.

§3

Die NO-Landesregierung hat diese Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 1 und 14 i.V.m. § 25 Abs. 4 des NÖ-
Raumordnungsgesetzes 2014, LGBI. 3/2015 i.d.g.F.. mit Bescheid vom 03.10.2024, Zl. RU1-R-
449/080-2023, genehmigt

Diese Verordnung tritt gemäß §59 Abs. 1 der NO Gemepjeo.rdnung 1973, LGBI. 1000 i.d.g.F. mit dem
auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfn^ffp)^enclep;Tag, das istder25.10.2024, in Kraft.
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Kundmachungszeitraum: 10.10.2024-24.10.2024<.>>, /< ..^i^y^')^^ ^~
Angeschlagen am: 10.10.2024 '-'<.^^^r^^^

Abgenommen am: 25.10.2024
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